
Kleine Anfrage
der Abgeordneten Jessica Tatti, Susanne Ferschl, Matthias W. Birkwald, 
Dr. Achim Kessler, Katja Kipping, Jutta Krellmann, Pascal Meiser, Cornelia 
Möhring, Harald Weinberg, Pia Zimmermann, Sabine Zimmermann (Zwickau)
und der Fraktion DIE LINKE.

Unabhängige Ombudsstellen für SGB II-Leistungsbeziehende sowie 
Widerspruchsausschüsse von Jobcentern

Neben den jobcenterinternen Kundenreaktionsmangements und von Jobcentern 
unabhängigen Beratungsstellen für Leistungsbeziehende nach dem Zweiten 
Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) existieren in einigen Kreisen auch Ombuds-
stellen, die einen Ermittlungs-, Schlichtungs- bzw. Befriedungsauftrag für Job-
centerprobleme haben. Die Ombudsstellen ersetzen keine Rechtsmittel oder 
Beratungsstellen, sondern sollen in der Regel als neutrale, unparteiische Stellen 
Anregungen, Kritik und Beschwerden von betroffen Leistungsberechtigten ent-
gegennehmen, in Streitfällen unbürokratisch vermitteln sowie ihre Tätigkeiten 
auswerten, darüber berichten und Änderungen bei den Jobcentern anregen. Für 
die Arbeit von Ombudsstellen ist in der Regel ein Beschluss der Trägerver-
sammlung des Jobcenters notwendig, da nur so eine Schlichtungs- und Befrie-
dungsfunktion wahrgenommen werden kann. Als wichtig wird angesehen, dass 
der Zugang niederschwellig ist und die Ombudsstelle weisungsunabhängig ar-
beiten kann (etwa Antidiskriminierungsstelle des Bundes (2017): „Diskriminie-
rungsrisiken in der öffentlichen Arbeitsvermittlung entgegenwirken: Hand-
lungsansätze für die Praxis“. Fachgespräch der Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes am 13. Oktober 2017, Seite 14).
Unabhängige Ombudsstellen sind im SGB II nicht verbindlich vorgeschrieben, 
werden aber von vielen Expertinnen und Experten, Wohlfahrtsverbänden und 
Antidiskriminierungsstellen empfohlen (vgl. z. B. Antidiskriminierungsstelle 
des Bundes (2017): Diskriminierung in Deutschland. Dritter Gemeinsamer Be-
richt der Antidiskriminierungsstelle des Bundes und der in ihrem Zuständig-
keitsbereich betroffenen Beauftragten der Bundesregierung und des Deutschen 
Bundestages, Seite 480; Stellungnahme des Deutschen Caritasverbandes e. V. 
als sachkundiger Dritter nach § 27a des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes 
(BVerfGG) im Verfahren 1BvL 7/16 vom 28. Februar 2017). Neben einer Erhö-
hung der Qualität einer bürgerfreundlichen Verwaltung und einem Krisenma-
nagement im Sinne der Betroffenen wird als Ziel häufig auch eine Entlastung 
von Widerspruchsstellen und Gerichten angeführt.
Einzelne Jobcenter wie etwa die Jobcenter Schwalm-Eder und Jobcenter Pirma-
sens (siehe etwa www.public-manager.com/aktuelles/einzelansicht/archive/
2012/february/article/konzept-des-jobcenters-pirmasens-zur-aussergerichtli
chen-loesung-von-widerspruechen-bei-hartz-iv.html) haben Widerspruchsaus-
schüsse eingerichtet, wie sie ähnlich aus der Sozialversicherung bekannt sind. 
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Im Gegensatz zu Ombudsstellen sind Widerspruchsausschüsse im Jobcenter 
selbst angesiedelt. Die Widerspruchsausschüsse behandeln Einwendungen von 
Betroffenen gegen die Entscheidungen von Jobcentern zeitlich vor einem Ge-
richtsprozess, falls der Einwendung nicht von Amts wegen abgeholfen werden 
soll. Dem Ausschuss sitzen in der Regel externe juristisch fachkundige Perso-
nen und ehrenamtliche Beisitzer vor. Sie sprechen in der Regel Empfehlungen 
aus und sind nicht entscheidungsbefugt. Aus Sicht der Fragesteller wichtige Ar-
gumente für die Einrichtung von Widerspruchsausschüssen sind auch hier die 
Reduzierung von Gerichtskosten sowie die Erhöhung der Akzeptanz von Ent-
scheidungen.

Wir fragen die Bundesregierung:
 1. In welchen Kreisen existieren nach Kenntnis der Bundesregierung derzeit 

kommunale und/oder unabhängige Ombudsstellen, an die sich SGB-II-
Leistungsbeziehende wegen Jobcenteranliegen wenden können (bitte je-
weils Kreis und Ombudsstelle benennen, wenn möglich mit Kontaktinfor-
mationen sowie das zugehörige Jobcenter (gE) bzw. Jobcenter (zkT))?

 2. Wer ist bzw. wer sind nach Kenntnis der Bundesregierung Träger der in 
Fragen 1 genannten Ombudsstellen (bitte jeweils aufzählen)?

 3. Welche der in Frage 1 genannten Ombudsstellen arbeiten nach Kenntnis 
der Bundesregierung auf Grundlage eines Beschlusses der Trägerversamm-
lung des zugehörigen Jobcenters?
Und welche der in Frage 1 genannten Ombudsstellen arbeiten nach Kennt-
nis der Bundesregierung ohne Grundlage durch einen Beschluss der Trä-
gerversammlung des zugehörigen Jobcenters?

 4. Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung über die Finanzierung bzw. 
Finanzierungsträger der in Frage 1 genannten Ombudsstellen (bitte mög-
lichst genau und einzelfallbezogen aufschlüsseln)?
Wie hoch war nach Kenntnis der Bundesregierung bei den in Frage 1 ge-
nannten Ombudsstellen der kommunale Anteil des Kostenaufwands (bitte 
einzeln angeben)?

 5. Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung über die personelle Ausstat-
tung der in Frage 1 genannten Ombudsstellen insbesondere darüber, ob die-
se
a) ehrenamtlich und/oder hauptamtlich besetzt sind,
b) falls ehrenamtlich, wo die eingesetzten Personen hauptamtlich beschäf-

tigt sind (etwa Kommune, Jobcenter), sowie
c) welche formalen Qualifikationen die in den Ombudsstellen tätigen Per-

sonen haben?
Wie viele Stellen (in Vollzeitäquivalenten) haben die in Frage 1 genannten 
Ombudsstellen nach Kenntnis der Bundesregierung (bitte einzeln auf-
schlüsseln)?

 6. Wie viele Fälle haben die in Frage 1 benannten Ombudsstellen in 2018 
(oder letztes bekannte Jahr) bearbeitet (bitte für jede Ombudsstelle einzeln 
benennen, wenn möglich jeweils total sowie je 1.000 Leistungsbeziehende 
nach SGB II)?
Welche Kenntnis hat die Bundesregierung über die Ergebnisse dieser Om-
budsverfahren?
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 7. Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung allgemein über die Wirkung 
von Ombudsstellen zu Fragen des SGB II bzw. SGB III?
Welche Studien zum Thema sind der Bundesregierung bekannt (bitte ein-
zeln und, falls möglich, mit den jeweils zentralen Erkenntnissen benen-
nen)?

 8. Welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung über den Zusammenhang 
der von Jobcentern erfragten „Kundenzufriedenheit“ mit dem (Nicht-)Vor-
handensein von Ombudsstellen vor Ort?

 9. Welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung über den Zusammenhang 
der Fallzahlen von Widersprüchen gegen Entscheidungen von Jobcentern 
mit dem (Nicht-)Vorhandensein von Ombudsstellen vor Ort?

10. Welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung über den Zusammenhang 
der Fallzahlen von Sozialgerichtsklagen gegen Jobcenter mit dem 
(Nicht-)Vorhandensein von Ombudsstellen vor Ort?

11. Welche Jobcenter (gE und zkT) verfügen nach Kenntnis der Bundesregie-
rung derzeit über einen Widerspruchsausschuss (bitte einzelne Jobcenter 
benennen)?

12. Wie sind die in Frage 1 benannten Widerspruchsausschüsse nach Kenntnis 
der Bundesregierung besetzt, insbesondere
a) wer steht dem Widerspruchsausschuss vor (Qualifikation, Anstellungs-

träger bzw. Arbeitgeber),
b) wer, und wie viele Personen sitzen bei (Qualifikationen, Arbeitgeber 

bzw. abstellende Organisationen) (bitte je Widerspruchsausschuss ein-
zeln aufführen)?

Wer hat nach Kenntnis der Bundesregierung über die Besetzung der jewei-
ligen Widerspruchsausschüsse entschieden?

13. An welcher zeitlichen bzw. funktionalen Stelle im Verwaltungsverfahren 
werden nach Kenntnis der Bundesregierung die in Frage 11 genannten 
Widerspruchsausschüsse tätig (vor/nach Anhörung, vor/nach Wider-
spruchsbescheid, etc.) (bitte je Widerspruchsausschuss einzeln aufführen)?

14. Welche Kompetenzen haben nach Kenntnis der Bundesregierung die in 
Frage 11 genannten Widerspruchsausschüsse?

15. Wie werden die in Frage 11 benannten Widerspruchsausschüsse nach 
Kenntnis der Bundesregierung finanziert, und wie hoch waren die letzten 
bekannten jährlichen Kosten der Widerspruchsausschüsse?

16. Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung allgemein über die Wirkung 
von Widerspruchsausschüssen im Bereich des SGB II?
Welche Studien zum Thema sind der Bundesregierung bekannt (bitte ein-
zeln und, falls möglich, mit den jeweils zentralen Erkenntnissen benen-
nen)?

17. Welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung über den Zusammenhang 
der von Jobcentern erfragten „Kundenzufriedenheit“ mit dem (Nicht-)Vor-
handensein von Widerspruchsausschüssen im Bereich des SGB II?

18. Welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung über den Zusammenhang 
der Fallzahlen von Widersprüchen gegen Entscheidungen von Jobcentern 
mit dem (Nicht-)Vorhandensein von Widerspruchsausschüssen im Bereich 
des SGB II?
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19. Welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung über den Zusammenhang 
der Fallzahlen von Sozialgerichtsklagen gegen Jobcenter mit dem 
(Nicht-)Vorhandensein von Widerspruchsausschüssen im Bereich des 
SGB II?

Berlin, den 25. Oktober 2019

Dr. Sahra Wagenknecht, Dr. Dietmar Bartsch und Fraktion
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